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RS OGH 1961/4/12 5Ob69/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1961

Norm

ABGB §1284 Ae

Rechtssatz

Der "Unvergleichsfall" liegt auch vor, wenn die Befürchtungen des Ausgedingsberechtigten, er werde beim

Verp6ichteten schlecht behandelt werden, begründet sind und es ihm aus triftigen Gründen nicht zugemutet werden

kann, sich in den Haushalt und in die Verpflegung des Verpflichteten zu begeben.
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